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Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg 1 

 

AUSZUG AUS DEM GUTACHTEN 
 
über den Verkehrswert (Marktwert) gemäß § 194 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634 ff.) für das folgende Wertermittlungsobjekt:  
 

Gemeinde: Stadt Oldenburg (Oldenb.) 

Lage: Drögen-Hasen-Weg 8a, 8b und 8c 

Gemarkung: Eversten 

Flur: 14 

Flurstück(e): 

 

116/31  300 m² 
116/30  279 m² 
116/29  243 m² 
 

Gesamtfläche:   822 m² 

Grundbuchbezirk: Oldenburg 

Grundbuchblatt: 56114, lfd. Nr. 5, 4 und 3 

Eigentümer(in):  

  

 
Der Gutachterausschuss hat in seiner Sitzung am 29.01.2025 in der Besetzung  
 

Vorsitzender:  

Gutachter:  

Gutachter:  

 
die Verkehrswerte (Marktwerte) der Wertermittlungsobjekte für den Wertermittlungs- und Qualitäts-
stichtag 29.01.2025 wie folgt ermittelt: 
 

W2-441/2024: Drögen-Hasen-Weg 8a   300 m² x 525 €/m² = 157.500 € (NZS 34 K 26/24) 
 

W2-410/2024: Drögen-Hasen-Weg 8b   279 m² x 525 €/m² = 146.475 € (NZS 42 K 25/24) 
 

W2-431/2024: Drögen-Hasen-Weg 8c   243 m² x 525 €/m² = 127.575 € (NZS 34 K 24/24) 
 

 
Hinweis: siehe hierzu Vorbemerkung auf Seite 3 
 
Bei einer Betrachtung als ein Grundstück zur Größe von 822 m² (ohne Baulasten) ergibt sich der  
Wert zu 822 m² x 625 €/m² = 513.750 €. 
  



 
Vorbemerkung: 
 
Der jetzige Eigentümer hat das Grundstück als bebautes Grundstück Drögen-Hasen-Weg 8 zur 
Größe von 822 m² im Jahr 2017 erworben. 
Die vorhandene Bebauung wurde entfernt und das Grundstück im Jahr 2020 geteilt, so dass drei 
neue Flurstücke entstanden sind. Am 28.04.2021 wurde eine Baugenehmigung (Az.:00595-20/55) 
erteilt für den Neubau eines Doppelwohnhauses (2 x 2 WE) und eines Einfamilienwohnhauses mit 
6 Kfz-Stellplätzen (siehe Karte unten) erteilt. In diesem Zuge war es erforderlich diverse Baulasten 
(siehe nachfolgend im Gutachten) zu bestellen. Die Planung wurde nicht umgesetzt. Das Grund-
stück ist weiterhin unbebaut. 
Baugenehmigungen erlöschen, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Aus-
führung der Baumaßnahme nicht begonnen worden ist.  
Aufgrund der sehr individuellen Planung mit diversen kostenintensiven Auflagen wäre der Käufer-
kreis bei einer Einzelverwertung nach Auffassung des Gutachterausschusses stark eingeschränkt. 
 
Aus diesem Grund wurde zusätzlich ein Wert für das gesamte Grundstück zur Größe von 822 m² 
ermittelt; ohne Berücksichtigung der Baulasten. 
 

 
 
 
  



Grundstücksgröße und –zuschnitt 
 
Die Grundstücke sind insgesamt 822 m² groß. Die Formen sind aus dem nachfolgend dargestell-
ten Auszug aus der Liegenschaftskarte zu ersehen.  

 
Auszug aus der Liegenschaftskarte (ohne Maßstab) 

 

 

Quelle: Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2025  

  

234 m² 

279 m² 

300 m² 



Rechtliche Gegebenheiten 
 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauleitplanung 
 
Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung ergeben sich in der Regel aus den für die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben maßgeblichen §§ 30 - 35 des Baugesetzbuches und den 
sonstigen Vorschriften. 

Bebauungsplan 
 
Die Wertermittlungsobjekte liegen im Geltungsbereich des seit dem 09.01.1981 rechtsverbindli-
chen Bebauungsplans Nr. 482 der Stadt Oldenburg (Oldenb.). 
 

Art der Nutzung: allgemeines Wohngebiet  

Bauweise: offene Bauweise 
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

Geschosszahl: zweigeschossige Bebauungsmöglichkeit 

Grundflächenzahl (GRZ):   0,3 

Geschossflächenzahl (GFZ):   0,5 

 
Es gibt nicht überbaubare Flächen. 
 

 



 
Im vorliegenden Fall bestimmt der rechtskräftige Bebauungsplan die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung. Weitere Erläuterungen und verbindliche Entscheidungen zur zulässigen baulichen Nut-
zung des Grundstücks können nur durch die zuständigen Bauaufsichtsbehörden erteilt werden. 
 
 
Eintragungen im Grundbuch 
 
In der Abteilung II des Grundbuches sind laut Auskunft aus dem elektronischen Grundbuch des 
Amtsgerichtes Oldenburg, Grundbuchamt vom 04.11.2024 folgende Eintragungen enthalten.  
 

 
 
Die Belastungen in Abteilung II des Grundbuches werden bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt. 
 
Eventuelle Eintragungen in der Abteilung III des Grundbuches bleiben unberücksichtigt.  
 
 
  



Baulasten 
 
Das Baulastenverzeichnis wird bei der Stadt Oldenburg (Oldenb.) geführt. Laut Auskunft der Stadt 
Oldenburg (Oldenb.) vom 15.01.2025 liegen für die Wertermittlungsobjekte folgende Baulasten vor: 
 
Drögen-Hasen-Weg 8a: 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

  



Drögen-Hasen-Weg 8b: 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
  



Drögen-Hasen-Weg 8c: 
 

 
 



 
 



 
 

 
Miet-/Pachtrechtliche Bindungen 
Die Wertermittlungsobjekte sind augenscheinlich nicht verpachtet. Pachtrechtliche Bindungen liegen 
somit nicht vor.  
 
 
  



Entwicklungszustand 
 
Unter Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV) versteht man allgemein die wertmäßige Entwicklungs-
stufe des Grund und Bodens unter Berücksichtigung planungsrechtlicher und tatsächlicher Wertkri-
terien. In der Regel hängt der Wert eines Grundstücks direkt von dem objektiven Nutzen ab, den es 
für den jeweiligen Nutzungsberechtigten erbringt. So reicht diese Wertskala von land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen über Bauerwartungs- und Rohbauland bis zu baureifem Land, welches 
direkt und unverzüglich der jeweils planungsrechtlich zulässigen Bebauung zugeführt werden kann. 
Bei Flächen, die sich keinem der vorgenannten Entwicklungszustände zuordnen lassen, handelt es 
sich um „sonstige Flächen“. 
 
Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Darstellungen und den tatsächlichen Eigenschaf-
ten, insbesondere der vorhandenen Erschließung, sowie dem örtlichen Verhalten auf dem Grund-
stücksmarkt ergibt sich der Entwicklungszustand Bauland für Wohnen. 
 
Fotos: (aufgenommen bei der Ortsbesichtigung) 
 

 

 

 

Straßenansicht  Nachbarbebauung 
 


